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B 1179

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung gemäß 
Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO

Die Stadt Regensburg, Bauordnungsamt, 
erteilte mit Bescheid vom 16. Dezember 
2019 (Az. 2725/2019 - 01) Herrn Ghanem 
Al Hayal die beantragte Baugenehmi-
gung für die Nutzungsänderung einer 
Bäckerei in einen Lebensmittelladen im 
Erdgeschoss des Gebäudes „Minoriten-
weg 19“ (Flurstück 1565, Gemarkung 
Regensburg) in Regensburg. Die Bauge-
nehmigung wurde mit Auflagen zum 
Lärmschutz und zur Luftreinhaltung 
verbunden.

Der Baugenehmigung für das oben 
beschriebene Vorhaben liegen die mit 
amtlichem Prüfvermerk vom 16.12.2019 
versehenen Bauvorlagen zugrunde.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb 
eines Monats nach seiner Bekanntgabe 
(in Form dieser öffentlichen Bekanntma-
chung) Klage beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht Regensburg, Haidplatz 1, 
93047 Regensburg, schriftlich, zur 
Niederschrift des Urkundsbeamten der 
Geschäftsstelle dieses Gerichts oder 
elektronisch in einer für den Schriftform-
ersatz zugelassenen Form erhoben 

werden. Die Klage muss den Kläger, die 
Beklagte (Stadt Regensburg) und den 
Gegenstand des Klagebegehrens 
bezeichnen und soll einen bestimmten 
Antrag enthalten. Die zur Begründung 
dienenden Tatsachen und Beweismittel 
sollen angegeben, der angefochtene 
Bescheid soll in Urschrift oder in Ab-
schrift beigefügt werden. Der Klage und 
allen Schriftsätzen sollen Abschriften für 
die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
Die Monatsfrist wird mit dem Tage dieser 
öffentlichen Bekanntmachung in Lauf 
gesetzt (Art. 66 Abs. 2 Satz 6 Bayer. 
Bauordnung). Eine Klageerhebung in 
elektronischer Form per einfacher E-Mail 
ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen. Nähere Informati-
onen zur elektronischen Einlegung von 
Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der 
Internetpräsenz der Verwaltungsgerichts-
barkeit (www.vgh.bayern.de).
Kraft Bundesrechts wird in Prozessver-
fahren vor den Verwaltungsgerichten 
infolge der Klageerhebung eine Verfah-
rensgebühr fällig.

Sonstiger Hinweis:
Nachbarn des Bauvorhabens können die 
Akten des Baugenehmigungsverfahrens 
beim Bauordnungsamt der Stadt 
Regensburg (Neues Rathaus, 3. Oberge-
schoss, Zi. Nr. 3.052) während der 
allgemeinen Geschäftszeiten (Montag, 
Dienstag und Freitag von 8.00 bis 11.30 
Uhr sowie am Donnerstag von 8.00 bis 
13.00 Uhr und von 15.00 bis 17.30 Uhr) 
einsehen. Eine vorherige Terminvereinba-
rung, Telefon 0941/507-1636, wird 
empfohlen.

Regensburg, 20. Dezember 2019
Stadt Regensburg
Bauordnungsamt
Im Auftrag

Frohschammer
Leitender Rechtsdirektor
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Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung gemäß 
Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO

Die Stadt Regensburg, Bauordnungsamt, 
erteilte mit Bescheid vom 20. Dezember 
2019 (Az. 2976/2019 - 01) der Brauerei 
zum Kuchlbauer GmbH & Co. KG die 
beantragte Baugenehmigung für die 
Nutzungsänderung von einem Laden in 
einen Verkaufsraum mit Gastronomie im 
Erdgeschoss des Gebäudes „Bismarck-
platz 9“ (Flurstück 533, Gemarkung 
Regensburg) in Regensburg. Gegenstand 
der Baugenehmigung ist die Nutzungs-
änderung von einem Laden in einen 
Verkaufsraum mit Gastronomie (12 m² 
Gastraumfläche, 10 Gastplätze) im 
Erdgeschoss des genannten Gebäudes. 
Als Betriebsart für die Gaststätte wird 
Schankwirtschaft mit Imbissabgabe 
festgesetzt. In der Gaststätte werden nur 
alkoholfreie Getränke verabreicht. Das 
Gebäude ist ein Baudenkmal und in die 
Denkmalliste der Stadt Regensburg 
eingetragen. Ein Umbau erfolgt nicht. Die 
Baugenehmigung wurde mit Auflagen 
zum Lärmschutz verbunden.

Der Baugenehmigung für das oben 
beschriebene Vorhaben liegen die mit 
amtlichem Prüfvermerk vom 20.12.2019 
versehenen Bauvorlagen zugrunde.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb 
eines Monats nach seiner Bekanntgabe 
(in Form dieser öffentlichen Bekanntma-
chung) Klage beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht Regensburg, Haidplatz 1, 
93047 Regensburg, schriftlich, zur 
Niederschrift des Urkundsbeamten der 
Geschäftsstelle dieses Gerichts oder 
elektronisch in einer für den Schriftfor-
mersatz zugelassenen Form erhoben 
werden. Die Klage muss den Kläger, die 
Beklagte (Stadt Regensburg) und den 
Gegenstand des Klagebegehrens 
bezeichnen und soll einen bestimmten 
Antrag enthalten. Die zur Begründung 
dienenden Tatsachen und Beweismittel 
sollen angegeben, der angefochtene 
Bescheid soll in Urschrift oder in Ab-
schrift beigefügt werden. Der Klage und 
allen Schriftsätzen sollen Abschriften für 
die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
Die Monatsfrist wird mit dem Tage dieser 
öffentlichen Bekanntmachung in Lauf 
gesetzt (Art. 66 Abs. 2 Satz 6 Bayer. 
Bauordnung). Eine Klageerhebung in 
elektronischer Form per einfacher E-Mail 
ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen. Nähere Informati-

onen zur elektronischen Einlegung von 
Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der 
Internetpräsenz der Verwaltungsgerichts-
barkeit (www.vgh.bayern.de).
Kraft Bundesrechts wird in Prozessver-
fahren vor den Verwaltungsgerichten 
infolge der Klageerhebung eine Verfah-
rensgebühr fällig.

Sonstiger Hinweis:
Nachbarn des Bauvorhabens können die 
Akten des Baugenehmigungsverfahrens 
beim Bauordnungsamt der Stadt 
Regensburg (Neues Rathaus, 3. Oberge-
schoss, Zi. Nr. 3.052) während der 
all gemeinen Geschäftszeiten (Montag, 
Dienstag und Freitag von 8.00 bis 11.30 
Uhr sowie am Donnerstag von 8.00 bis 
13.00 Uhr und von 15.00 bis 17.30 Uhr) 
einsehen. Eine vorherige Terminvereinba-
rung, Telefon 0941/507-1636, wird 
empfohlen.

Regensburg, 20. Dezember 2019
Stadt Regensburg
Bauordnungsamt
Im Auftrag

Frohschammer
Leitender Rechtsdirektor
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Öffentliche Ausschreibungen

Die Stadt Regensburg
Vergabeamt
D.-Martin-Luther-Str. 3
93047 Regensburg                               
Telefon 0941/507-5629
Fax 0941/507-4629
Mail: vergabestelle@regensburg.de

beabsichtigt folgende Aufträge zu 
vergeben:

1. Offenes Verfahren nach VOB/A EU
20 E 010 – Erneuerung Rechen, 
 Rechengutwäsche und 
 Sandwäscher
 Absendung der Auftrags-
 bekanntmachung im EU-
 Amtsblatt am 19.12.2019

Nähere Informationen zu oben genannter 
Ausschreibung siehe unter www.vergabe.
bayern.de und www.regensburg.de/
vergaben.
Bei Widersprüchen ist allein verbindlich 
der Veröffentlichungstext im EU-Supple-
ment unter http://simap.europa.eu.

2. Öffentliche Ausschreibung nach 
VOB/A
19 A 231 – Entwässerungskanalarbeiten 
 DIN 18306 und Straßenbau-
 arbeiten
20 A 002 – Renovierungsarbeiten an 
 Entwässerungskanälen  
 DIN 18326 und Entwässe-
 rungskanalarbeiten 
 DIN 18306

Nähere Informationen zu oben genannten 
Ausschreibungen siehe unter www.
vergabe.bayern.de und www.regensburg.
de/vergaben

Vorankündigung
Information über beabsichtigte 
Beschränkte Ausschreibungen nach 
§ 3 a Abs. 2 Nr. 1 VOB/A 2019 ab einem 
voraussichtlichen Auftragswert von 
25.000 Euro ohne Umsatzsteuer, siehe 
unter www.regensburg.de/vergaben

Auftraggeber:
Stadt Regensburg
Vergabeamt
D.-Martin-Luther-Str. 3
93047 Regensburg
Telefon 0941/507-5629
Fax 0941/507-4629
E-Mail: vergabestelle@regensburg.de

3. Öffentliche Ausschreibung nach 
VOL/A
19 A 245 – Lieferung eines Aufsatzteller-
 streuers und eines Schnee-
 pfluges
19 F 121 – Konzeptumsetzung zur 
 Erarbeitung einer E-Govern-
 mentstrategie

Nähere Informationen zu oben genannten 
Ausschreibungen siehe unter www.
regensburg.de/vergaben und/oder www.
vergabe.bayern.de
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